
Ortsgemeinde Kottenheim  Vorlage Nr. 055/745/2022 

 
 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Beratung über  die Vergabe von 
zusätzlichen Arbeiten im Zuge der 
Gas- und Wasserleitungsarbeiten in 
der Straße "Unter den Wingerten" 

 

 Verfasser:   
Bearbeiter: Helmut Schumacher 
Fachbereich:  Fachbereich 4.1 

  Datum:  
18.05.2022 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-48 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss öffentlich 02.06.2022 Vorberatung 

Haupt- und Finanzausschuss öffentlich 02.06.2022 Vorberatung 

Ortsgemeinderat öffentlich 08.06.2022 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, im Zuge der Gas- und Wasserleitungsarbeiten in 
der Straße „Unter den Wingerten“ folgende Arbeiten ausführen zu lassen: 

 Erd- und Kabelverlegungsarbeiten Straßenbeleuchtung durch die Fa. Hubert 
Niederländer GmbH       Ja / Nein 
 

 Erneuerung der Straßenabläufe einschließlich Anschlussleitungen im Jahres-
vertrag durch die Fa. Thomas Karst      Ja / Nein 
 

 Regulierung von Rinnenbordsteine in Teilbereichen   Ja / Nein  
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 
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Sachverhalt: 
 
Der Ortsgemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 04.05.2022 
beschlossen, nach Durchführung der Leitungsverlegungsarbeiten in der Straße „Un-
ter den Wingerten“ den gebundenen Asphaltoberbau durch eine neue 10 cm dicke 
Asphalttragschicht und 4 cm dicke Asphaltdeckschicht zu ersetzen. 
 
Im Zuge der Gas- und Wasserleitungsarbeiten könnten noch folgende Arbeiten mit 
ausgeführt werden, die sich wie folgt darstellen: 
 

 Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung mit Setzen von neuen Lampenfun-
damenten (siehe Anlage): 
Die Nutzung der alten Gasleitung als Schutzrohr für das Straßenbeleuch-
tungskabel ist möglich, wird jedoch von Seiten der Verwaltung wieder verwor-
fen, da dies bei späteren Aufbrüchen zu Problemen führen kann. Die Gefahr 
ist groß, dass bei späteren Aufbrüchen im Fahrbahnbereich keiner mit einem 
Straßenbeleuchtungskabel in einer alten Gasleitung rechnet. 
Nach Rücksprache mit der EVM und dem Abwasserwerk besteht auch die 
Möglichkeit, ein flexibles Kabelschutzrohr DN90 am Grabenrand des neuen 
Gas- und Wasserleitungsgrabens, der ca. 50 cm vom talseitigem Rinnenbord-
stein entfernt ist,  mit zu verlegen. 
Seitens der Verwaltung haben wir bei der ausführenden Firma für die Gas-und 
Wasserleitungsarbeiten, Firma Hubert Niederländer GmbH, ein Angebot für 
folgende Positionen angefordert: 

- Mitverlegung von 135 lfdm flexiblen Kabelschutzrohr DN90 
- Verlegung von 15 lfdm flexiblen Kabelschutzrohr DN 90 in Asphaltober-

fläche im Anschlussbereich an die vorh. Straßenleuchte 
- Verlegung von 15 lfdm flexiblen Kabelschutzrohr DN 90 in Pflasterober-

fläche im Anschlussbereich an die vorh. Straßenleuchte 
- Verlegung von 10 lfdm flexiblen Kabelschutzrohr DN 90 in unbefestigter 

Oberfläche für die Anschlussleitungen zu den neuen Lampenfunda-
menten 

- Verlegung von 10 lfdm flexiblen Kabelschutzrohr DN 90 in Pflasterober-
fläche für Anschlussleitung zu den neuen Lampenfundamenten 

- Setzen von 4 Lampenfundamenten 
- Einziehen von 210 lfdm Erdkabel 5x10qmm in Kabelschutzrohr 

 
Das Angebot liegt zur Zeit der Vorlagenerstellung noch nicht vor und wird 
nach Vorlage unter „Dokumente“ eingestellt. Die Bepreisung durch die Verwal-
tung hat ergeben, dass die Ortsgemeinde mit Kosten in Höhe von rd. 
16.000,00 € rechnen muss. 
 
Erdkabel und  Kabelschutzrohr sind der ausführenden Firma von der Ortsge-
meinde zur Verfügung zu stellen. Die Lieferkosten werden sich auf ca. 
3.000,00 € belaufen. 
 
Für die Lieferung und Installation von 4 neuen Straßenleuchten sind mit Kos-
ten von rd. 4.500,00 € zu rechnen. 
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Beitragsfähiger Aufwand: Ja 
 
 
 

 Erneuerung der Straßenabläufe einschließlich der Anschlussleitung:  
In der Straße „Unter den Wingerten sind 5 Straßenabläufe vorhanden, die an 
die Schächte der Kanalleitung angeschlossen sind. 
Nach Rücksprache mit unserem Abwasserwerk hat die Befahrung ergeben, 
dass lediglich in den Muffenverbindungen der Steinzeugleitungen teilweise ge-
ringe Verschiebungen vorhanden sind, so dass aus diesem Grund kurzfristig  
kein Handlungsbedarf bestehen würde.  
Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine Rohrsanierung erforderlich werden, 
besteht auch noch die Möglichkeit, die Rohre im Schlauchlining-Verfahren zu 
sanieren. 
Da die Ortsgemeinde beschlossen hat, den kompletten gebundenen Asphalt-
oberbau zu erneuern, könnten bei einer jetzigen Erneuerung Synergien durch 
die fehlende Oberflächenbefestigung genutzt werden. 
Seitens unseres Abwasserwerkes ist vorgesehen, nach dem Fräsen des As-
phaltoberbaues die Kanalbauarbeiten im Vorfeld durch die Firma Thomas 
Karst über den Jahresvertrag auszuführen. 
Sofern sich die Ortsgemeinde diesem Vertrag anschließen würde, würden sich 
die Kosten für die Erneuerung von 5 Straßenabläufen mit Anschlussleitungen 
auf ca. 12.000,00 € belaufen. 
 
Beitragsfähiger Aufwand: Ja 

 
 

 Regulierung der Rinnenbordanlage in Teilbereichen 
Im Fahrbahnerneuerungsbereich wären ca. 11 lfdm Rinnenbordstein zu regu-
lieren.  
Kosten rd. 1.700,00 € 
Beitragsfähiger Aufwand: nein   

 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 

 
    

Veranschlagung 

 Nein 

 
 Ja, mit 

 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2022 

Finanzhaushalt  

 2022 
Buchungsstelle: 

 
 
 
Anlagen: 
 
2022-05-16 Straßenbeleuchtungsplanvorschlag 


	Typ
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT5
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen2

